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Gebührenbefreiung für die Erteilung von Führungszeugnissen für ehrenamtlich tätige 
Personen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 14.12.2006 hatten wir Sie über die Gebührenbefreiung für Führungszeug-
nisse für Tages- und Vollzeitpflegebewerber informiert. Zur Gebührenbefreiung für die Ertei-
lung von Führungszeugnissen für ehrenamtlich tätige Personen teilt das Bundesamt für Jus-
tiz Folgendes mit: 
 
„Zur Prüfung der persönlichen Eignung von ehrenamtlich tätigen Personen (z.B. Jugend-
sportgruppenleiter) sieht die Registerbehörde aus Billigkeitsgründen von der Erhebung der 
Kosten für Führungszeugnisse ab, da ihr Wirken überwiegend im öffentlichen Interesse liegt 
und deren Tätigkeit mit der Tätigkeit bei einer gemeinnützigen Einrichtung gleichzustellen 
ist. Voraussetzung für den Erlass der Gebühren ist, dass der Antrag auf Gebührenbefreiung 
bei der Meldebehörde gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses 
gestellt und von dieser zusammen mit dem Führungszeugnisantrag an die Registerbehörde 
geleitet wird (vgl. Nr. 2.20 der Zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung 
des Bundeszentralregistergesetzes, 2. BZRVwV). 
 
Hingegen wird eine Gebührenbefreiung für die Erteilung von Führungszeugnissen zum Zwe-
cke der Überprüfung der persönlichen Eignung von Beschäftigten bei Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe und bei Trägern von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe  
(vgl. § 72 a SGB VIII) grundsätzlich nicht gewährt.“ 
 

 



- 2 - 

 
Die Mitgliedstädte werden um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 
Heike Pape 


